
VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft 

ISIN: DE0007637001 / DE0007637035, Wertpapier-Kenn-Nr. 763 700 / 763 703

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, dem 26. August 2022, 

11:00 Uhr, stattfindenden

119. ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen 

und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet.

Tagesordnung
1. Vorlage und Erläuterung des festgestellten 

Jahres abschlusses der VSM AG, des gebilligten 

Konzernabschlusses, des zusammengefassten 

Lageberichts für die VSM AG und den VSM-Kon-

zern und des Berichts des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2021.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Euro

2.1 Verteilung an die Aktionäre

0,15 Euro Dividende auf jede 
der 16.500 Vorzugsaktien

2.475,00

3,00 Euro Dividende auf jede der 
946.000 Stammaktien

2.838.000,00

3,00 Euro Sonderdividende auf 
jede der 946.000 Stammaktien

2.838.000,00

5.678.475,00

2.2 Einstellung in andere Gewinn-
rücklagen gem. § 58 Abs. 3 AktG

342.000,00

2.3 Gewinnvortrag 534,56

2.4 Bilanzgewinn 6.021.009,56

3. Beschlussfassung über die Entlastung des 

Vorstands.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem 

Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu 

erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des 

Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem 

Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung 

zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2022.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprü-

fer für das Geschäftsjahr 2022 die Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu 

wählen.



Hauptversammlung ohne physische 
Anwesenheit der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten
Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2, Abs. 6 des 

Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Woh-

nungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“, 

veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung 

der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insol-

venz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020), 

zuletzt geändert durch das Gesetz zur weiteren Ver-

kürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und 

zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im 

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stif-

tungsrecht sowie im Miet- und Patentrecht vom 22. 

Dezember 2020 hat der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversamm-

lung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung 

abzuhalten. Die Hauptversammlung findet unter 

physischer Anwesenheit von Versammlungsleiter, des 

Vorstands und des mit der Niederschrift beauftragten 

Schriftführers sowie der Abstimmungsvertreter der 

Gesellschaft in den Räumen der Gesellschaft, Sieg-

mundstraße 17, 30165 Hannover statt. Eine physische 

Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 

(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen.

Da die Durchführung der Hauptversammlung als 

virtuelle Hauptversammlung auf der Grundlage des 

COVID-19-Gesetzes zu einigen Modifikationen beim 

Ablauf der Versammlung sowie der Ausübung der 

Aktionärsrechte führt, bitten wir unsere Aktionäre 

um besondere Beachtung der nachfolgenden Hin-

weise zur Möglichkeit der Verfolgung der Haupt-

versammlung in Bild und Ton, zur Ausübung des 

Stimmrechts und des Fragerechts sowie weiterer 

Aktionärsrechte.

Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung
Die gesamte Hauptversammlung kann von den 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären über 

die Bild- und Tonübertragung im Internet über das 

HV-Portal der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschi-

nen-Fabriken AG verfolgt werden. Das HV-Portal ist 

unter folgender Internetadresse zugänglich

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können 

sich dort mit ihren Zugangsdaten anmelden und am 

Tag der Hauptversammlung ab 11:00 Uhr auf die Bild- 

und Tonübertragung der Hauptversammlung zugrei-

fen. Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl 

und die elektronische Erteilung von Vollmachten und 

Weisungen an die Abstimmungsvertreter der Gesell-

schaft über das HV-Portal erfordern die fristgerechte 

Anmeldung zur Hauptversammlung und eine Anmel-

dung (Login) im HV-Portal mit den entsprechenden 

Zugangsdaten. Eine elektronische Teilnahme der 

Aktionäre an der Hauptversammlung im Sinne des 

§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist ausgeschlossen.
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Anmeldung und Ausübung 
des Stimmrechts
Zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 20 

der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

sich spätestens bis zum Ablauf des 19. August 2022 

(24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 

Fabriken AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

bei der Gesellschaft anmelden.

Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung 

zur Verfolgung der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechtes nachweisen. Für den 

Nachweis der Berechtigung ist ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 

notwendig, der sich auf den im Aktiengesetz hier-

für vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Gemäß 

§ 20 Nr. 2 Satz 3 der Satzung hat sich der Nachweis 

auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver-

sammlung, d. h. auf den Beginn des 5. August 2022 

(0:00 Uhr MESZ), („Nachweisstichtag“), zu beziehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Mitteilung 

der Gesellschaft nach § 125 AktG, welche in Form 

und Inhalt gemäß EU-DVO 2018/1212 aufzustellen 

ist, in Feld C5 der Tabelle 3 der EU-DVO 2018/1212 als 

Aufzeichnungsdatum der 22. Tag vor der Hauptver-

sammlung angegeben wird. In dieser Hinsicht folgt 

die Gesellschaft der Empfehlung des Umsetzungs-

leitfadens des Bundesverbandes Deutscher Banken 

zur Aktionärsrechtsrichtlinie II/ARUG II für den deut-

schen Markt. Dieses in der Mitteilung gemäß § 125 

AktG genannte Aufzeichnungsdatum (im vorliegen-

den Fall: 4. August 2022) ist daher nicht identisch mit 

dem gesetzlichen Nachweisstichtag (sog. Record 

Date) im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG. Denn gemäß 

dieser aktienrechtlichen Vorschrift bezieht sich der 

Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Beginn des 21. 

Tages vor der Hauptversammlung (im vorliegenden 

Fall den 5. August 2022, 0:00 Uhr MESZ). 

Wie die Anmeldung muss auch dieser Nachweis 

des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vor-

genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 

19. August 2022 (24:00 Uhr MESZ) zugehen. Die 

Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, 

wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. 

Der Umfang des Stimmrechts bemisst sich aus-

schließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz 

des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem Nach-

weisstichtag ist zwar keine Sperre für die Veräuße-

rung oder den Erwerb von Aktien verbunden, eine 

Veräußerung oder ein Erwerb von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag haben jedoch keine Auswirkun-

gen mehr auf die Berechtigung zur Verfolgung der 

Hauptversammlung und den Umfang des Stimm-

rechts. Für die Dividendenberechtigung hat der 

Nachweisstichtag keine Bedeutung. Auch bei Veräu-

ßerung sämtlicher Aktien nach dem Nachweisstich-

tag oder eines Teils hiervon ist für die Berechtigung 

zur Verfolgung der Hauptversammlung und den 

Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Akti-

enbesitz zum Nachweisstichtag maßgebend. Wer 

erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär wird und 

vorher keine Aktien besessen hat, ist nicht berech-

tigt, die Hauptversammlung zu verfolgen und ein 

Stimmrecht auszuüben, es sei denn, er hat sich inso-

weit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 

ermächtigen lassen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises 

des Anteilsbesitzes erhalten die ordnungsgemäß 

angemeldeten Aktionäre Stimmrechtskarten, auf 
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denen die Zahl ihrer Stimmen verzeichnet und die 

erforderlichen Login-Daten für das HV-Portal abge-

druckt sind.

Wir bitten die Aktionäre, welche die virtuelle Hauptver-

sammlung im Internet verfolgen oder ihr Stimmrecht 

ausüben wollen, frühzeitig bei ihrem depotführenden 

Institut die erforderliche Anmeldung sowie den Nach-

weis des Anteilsbesitzes zu veranlassen.

Ausübung des Stimmrechts durch Voll-
machts- und Weisungserteilung an den 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
Als besonderen Service bieten wir unseren Akti-

onären an, sich durch den Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft vertreten zu lassen. Dem Stimm-

rechtsvertreter müssen dazu Vollmacht sowie 

ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die 

Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten 

Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit eine 

ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird 

sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen 

Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. 

Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung 

eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu 

erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. 

Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungs-

gemäß abzustimmen. Aufträge zu Wortmeldungen, 

zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvor-

schlägen, oder zur Erklärung von Widersprüchen 

gegen Hauptversammlungsbeschlüsse wird er nicht 

entgegennehmen. Auch zur Vollmachts- und Wei-

sungserteilung an den von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter ist eine fristgerechte 

Anmeldung erforderlich.

Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die 

Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB). 

Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an den von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

können unter Verwendung des hierfür auf dem mit 

der Stimmrechtskarte übersandten „Vollmachts- 

und Weisungsformular“ erteilt werden. Wenn Sie 

das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, 

ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Post-

anschrift oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und 

muss dort bis spätestens 25. August 2022, 24.00 Uhr 

MESZ (Datum des Eingangs) zugehen:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 

Fabriken AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vor und während der Hauptversammlung steht 

Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege 

der Vollmachts- und Weisungserteilung an den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das 

unter der Internetadresse

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfü-

gung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal 

ist bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der 

Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-

Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Stimmrechts-

vertreter“ vorgesehen. Über das HV-Portal können 

Sie auch während der Hauptversammlung bis 

zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor 

über das HV-Portal erteilte Vollmacht und Weisung 

ändern oder widerrufen.

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungs-

erteilung an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter sind in der Stimmrechtskarte, 

welche die ordnungsgemäß angemeldeten Aktio-

näre zugesandt bekommen, enthalten. 
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Bevollmächtigung eines Dritten 
zur Ausübung des Stimmrechts und 
sonstiger Rechte
Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige 

Rechte in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z.  B. ein Kreditinstitut, einen 

Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder 

eine Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch Bevoll-

mächtigte können nicht physisch an der Haupt-

versammlung teilnehmen. Bevollmächtigte Dritte 

können das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl 

oder Vollmacht und Weisung an die Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft ausüben (siehe oben). 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so 

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von ihnen 

zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertre-

tung ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

Wird ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 

ein Stimmrechtsberater oder eine andere Person im 

Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so kön-

nen abweichende Regelungen bestehen, die jeweils 

bei diesen zu erfragen sind. 

Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das 

ihnen mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversamm-

lung übersandte „Vollmachts- und Weisungsformu-

lar“ benutzen. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre 

eine gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein entspre-

chendes Vollmachtsformular steht auch im Internet 

unter 

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

zur Verfügung.

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem 

Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft 

erfolgen. Unbeschadet eines anderweitigen, nach 

dem Gesetz zulässigen Wegs zur Übermittlung der 

Vollmacht bzw. des Nachweises über die Bestellung 

eines Bevollmächtigten an die Gesellschaft kann 

die Vollmacht bzw. der Nachweis (z. B. die Kopie der 

Vollmacht) auch elektronisch unter Nutzung des 

HV-Portals unter 

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

oder per E-Mail an

inhaberaktien@linkmarketservices.de

übermittelt werden. Die individuellen Zugangs-

daten (Login-Daten) zur Nutzung des HV-Portals 

werden den Aktionären mit der Stimmrechtskarte 

zur Hauptversammlung übersandt. Diese Übermitt-

lungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die 

Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nach-

weis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich 

in diesem Fall. 

Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 

kann unbeschadet eines anderweitigen, nach dem 

Gesetz zulässigen Wegs zur Übermittlung, auf den 

vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar 

der Gesellschaft gegenüber erklärt werden.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können 

Vollmachten ausschließlich unter Nutzung des HV-

Portals bis zum Beginn der Abstimmung abgege-

ben, geändert oder widerrufen werden. Erfolgt die 

Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder 

deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft auf einem anderen Übermittlungs-

weg als den vorgenannten Übermittlungswegen, 

so muss diese aus organisatorischen Gründen der 

Gesellschaft bis 25. August 2022, 24:00 Uhr MESZ 

(Datum des Eingangs), zugehen. Eine Übermittlung 
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an die Gesellschaft über das HV-Portal ist auch bis 

zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Haupt-

versammlung noch möglich.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der 

Hauptversammlung teilnehmen. Die Verfolgung 

der Hauptversammlung durch den Bevollmäch-

tigten durch elektronische Zuschaltung über das 

HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte 

vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte 

zur Hauptversammlung versandten Zugangsdaten 

(Login-Daten) erhält. 

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsaus-

übung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an 

Kreditinstitute, Stimmrechtsberater, Aktionärsver-

einigungen sowie sonstige von § 135 AktG erfasste 

Intermediäre und gemäß § 135 AktG Gleichgestellte) 

sind Besonderheiten zu beachten, die bei dem 

jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 

Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fäl-

len einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und 

von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehal-

ten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem 

vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechts-

ausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte 

stimmen Sie sich daher, wenn Sie eine Vollmacht 

nach § 135 AktG erteilen wollen, mit dem zu Bevoll-

mächtigenden über die Form der Vollmacht ab. Ein 

Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte 

weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die 

Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten 

beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Absatz 7 AktG 

nicht die Wirksamkeit der Stimmabgabe.

Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimm-

rechtsberatern sowie sonstige von § 135 AktG erfasste 

Intermediäre und gemäß § 135 AktG Gleichgestellte, 

die eine Mehrzahl von Aktionären vertreten, wird 

empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung 

hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts unter 

der folgenden Adresse zu melden:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 

Fabriken AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte 

sind auf den mit den Stimmrechtskarten an die 

Aktionäre übersandten Unterlagen zur Hauptver-

sammlung enthalten. 

Stimmabgabe mittels 
(elektronischer) Briefwahl
Die nach Maßgabe der vorstehenden Erläuterun-

gen ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder 

Aktionärsvertreter können eine Stimmabgabe elekt-

ronisch mittels Briefwahl vornehmen. Auch für diese 

Form der Stimmabgabe (elektronische Briefwahl) ist 

die rechtzeitige und ordnungsgemäße Anmeldung 

sowie Übersendung des Nachweises des Anteils-

besitzes unerlässlich.

Für die Stimmabgabe per Briefwahl im Wege der 

elektronischen Kommunikation verwenden Sie bitte 

das internetgestützte HV-Portal:

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

Es wird darauf hingewiesen, dass hierfür ebenfalls 

eine Anmeldung im HV-Portal unter Nutzung der 

mit der Stimmrechtskarte übermittelten Login-

Daten erforderlich ist.
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Die elektronische Briefwahl erfolgt ausschließlich 

über das HV-Portal. Die Stimmabgabe ist für ange-

meldete Aktionäre oder Aktionärsvertreter ab dem 

5. August 2022 (0:00 Uhr MESZ) – entsprechend 

dem Nachweisstichtag – und damit bereits vor dem 

Beginn der Hauptversammlung am 26. August 2022 

um 11:00 Uhr unter Verwendung der auf zugesand-

ten Stimmrechtskarte angegebenen Login-Daten 

über die Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

über das HV-Portal möglich. 

Die Stimmabgabe über das HV-Portal kann bis zum 

Beginn der Abstimmungen in der Hauptversamm-

lung erfolgen. Nähere Einzelheiten zur Stimmab-

gabe per Briefwahl erhalten die Aktionäre mit der 

Stimmrechtskarte zugesandt, die Sie nach fristge-

rechter Anmeldung erhalten. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Stimmrechts-

berater im Sinne von § 134a Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 Nr. 

3 AktG sowie Aktionärsvereinigungen und sonstige 

gemäß § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Personen 

können sich nach den vorstehend beschriebenen 

Regeln unter Einhaltung der genannten Fristen der 

Briefwahl bedienen.

Anträge auf Ergänzung der Tages-
ordnung nach § 122 Absatz 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder allein oder 

zusammen den anteiligen Betrag von 500.000 Euro 

erreichen (dies entspricht 96.154 Aktien), können 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekannt gemacht werden.

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der 

Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft 

mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, 

d. h. spätestens bis zum Ablauf des 1. August 2022 

bis 24.00 Uhr MESZ, zugehen. Bitte richten Sie ent-

sprechende Verlangen an folgende Adresse:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 

Fabriken AG

Hauptversammlung

Siegmundstraße 17

30165 Hannover

Telefax: +49 511 3526 124

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-

liegen. Der oder die Antragsteller haben nach-

zuweisen, dass er/sie seit mindestens 90 Tagen 

vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der 

Gesellschaft Inhaber der Aktien ist/sind und dass 

sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 

über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser 

Frist sind §§ 70 und 121 Absatz 7 AktG zu beachten

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesord-

nung werden – soweit sie nicht bereits mit der Ein-

berufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 

bekannt gemacht. Sie werden außerdem über die 

Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

veröffentlicht.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären nach §§ 126 Absatz 1, 
127 AktG; Ausschluss des Antragsrechts 
während der Hauptversammlung
Aufgrund der Ausgestaltung der Hauptversamm-

lung als virtuelle Hauptversammlung ohne Präsenz 

der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten und nur 

mit Ausübung des Stimmrechts über Briefwahl oder 

Vollmachtserteilung mit Weisung, ohne elektroni-

sche Teilnahme der Aktionäre, ist das Antragsrecht 

der Aktionäre in der Hauptversammlung recht-

lich ausgeschlossen. Gegenanträge und Wahlvor-

schläge im Sinne der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sowie 

Verfahrensanträge können daher in der Hauptver-

sammlung nicht gestellt werden.

Den Aktionären wird dennoch die Möglichkeit 

gegeben, Gegenanträge und Wahlvorschläge 

vor der Hauptversammlung entsprechend §§ 126 

Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zur Veröffent-

lichung auf der Internetseite der Gesellschaft zu 

übermitteln.

Dementsprechend können Aktionäre der Gesell-

schaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten 

der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-

prüfern vor der Hauptversammlung übersenden. 

Solche Anträge (nebst Begründung) und Wahlvor-

schläge sind ausschließlich zu richten an:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 

Fabriken AG

Hauptversammlung

Siegmundstraße 17

30165 Hannover

Telefax: +49 511 3526 124

Spätestens am 11. August 2022 bis 24.00 Uhr MESZ, 

der Gesellschaft unter vorstehender Adresse zuge-

gangene ordnungsgemäße Gegenanträge und 

Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüg-

lich über die Internetseite

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

einschließlich des Namens des Aktionärs sowie 

etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung zugäng-

lich gemacht.

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und 

ggf. dessen Begründung beziehungsweise einen 

Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn 

einer der Ausschlusstatbestände nach § 126 Absatz 

2 AktG vorliegt, etwa, weil der Wahlvorschlag oder 

Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungs-

widrigen Beschluss der Hauptversammlung füh-

ren würde oder die Begründung in wesentlichen 

Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 

Angaben enthält. Ein Wahlvorschlag muss darüber 

hinaus auch dann nicht zugänglich gemacht wer-

den, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den 

ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschla-

genen Person sowie deren Mitgliedschaft in ande-

ren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahl-

vorschläge werden im Rahmen der virtuellen Haupt-

versammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der 

antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbrei-

tende Aktionär oder Aktionärsvertreter ordnungs-

gemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Einladung zur Hauptversammlung
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Fragerecht im Wege 
elektronischer Kommunikation
Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete 

Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung am 

26. August 2022 kein Auskunftsrecht. Stattdessen 

haben Sie das Recht, im Vorfeld der Hauptversamm-

lung Fragen einzureichen. Auf der Grundlage von § 1 

Abs. 2 Nr. 3, Satz 2 Halbsatz 2 des COVID-19-Gesetzes 

hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

entschieden, dass Aktionäre ihre Fragen bis spätes-

tens einen Tag vor der Hauptversammlung im Wege 

elektronischer Kommunikation bei der Gesellschaft 

einreichen müssen. Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-

19-Gesetz entscheidet der Vorstand nach pflicht-

gemäßem, freiem Ermessen, wie er die von den 

Aktionären fristgerecht gestellten Fragen beant-

wortet. Er kann dabei Aktionärsvereinigungen und 

institutionelle Investoren mit bedeutenden Stim-

manteilen bevorzugen. Fragen in Fremdsprachen 

werden nicht berücksichtigt. 

Nur ordnungsgemäß zur Hauptversammlung ange-

meldete Aktionäre können ihre Fragen einreichen. 

Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre 

können ihre Fragen bis zum 24. August 2022 (24.00 

Uhr MESZ), der Gesellschaft über das internetge-

stützte HV-Portal unter Nutzung des dort enthal-

tenen Online Formulars übermitteln. Hierfür ist im 

HV-Portal die Schaltfläche „Fragen“ vorgesehen. 

Aus technischen Gründen kann der Umfang der ein-

zelnen Frage unter Umständen auf eine bestimmte 

Zeichenzahl begrenzt sein, die Zahl der möglichen 

Fragen wird dadurch jedoch nicht beschränkt. Nach 

Ablauf der vorstehend genannten Frist eingereichte 

Fragen können nicht berücksichtigt werden. Wäh-

rend der virtuellen Hauptversammlung können 

keine Fragen gestellt werden.

Bei der Beantwortung von Fragen während der 

Hauptversammlung wird der Name des Frage-

stellers nur offengelegt (soweit Fragen individuell 

beantwortet werden), wenn mit der Übermittlung 

der Frage ausdrücklich das Einverständnis zur Offen-

legung des Namens erklärt wurde. Gleiches gilt für 

eine etwaige Vorabveröffentlichung von Fragen 

und gegebenenfalls Antworten auf der Internetseite 

der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung: 

Auch in diesem Fall wird der Name des Fragestel-

lers nur offengelegt, wenn er mit Übersendung 

der Frage ausdrücklich sein Einverständnis mit der 

Offenlegung seines Namens erklärt hat.

Einladung zur Hauptversammlung
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Einlegung von Widerspruch gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung
Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl 

(im Wege elektronischer Kommunikation) oder über 

die Erteilung von Vollmachten ausgeübt haben, 

haben – in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter 

Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der 

Hauptversammlung – die Möglichkeit, im Wege 

elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen 

die Beschlüsse der Hauptversammlung zu erklären. 

Der Widerspruch kann – eine Stimmabgabe vor-

ausgesetzt – ab der Eröffnung der Hauptversamm-

lung bis zu deren Ende über das internetgestützte 

HV-Portal unter

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

erklärt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schalt-

fläche „Einlegung eines Widerspruchs“ vorgesehen. 

Technische Hinweise zur virtuellen 
Hauptversammlung
Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversamm-

lung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur 

Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine 

Internetverbindung und ein internetfähiges Endge-

rät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptver-

sammlung optimal wiedergeben zu können, wird 

eine stabile Internetverbindung mit einer ausrei-

chenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonüber-

tragung der virtuellen Hauptversammlung einen 

Computer, benötigen Sie einen Browser und Laut-

sprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft 

benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die 

Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversamm-

lung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie 

sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Aus-

übung von Aktionärsrechten durch technische Pro-

bleme während der virtuellen Hauptversammlung 

zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – 

die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimm-

recht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung 

auszuüben.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den 

Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die 

Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte zur 

Hauptversammlung bzw. im Internet unter

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/ 

investor-relations.html

Hinweis zur Verfügbarkeit 
der Bild- und Tonübertragung
Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre kön-

nen über das HV-Portal die Hauptversammlung 

am 26. August 2022 ab 11.00 Uhr (MESZ) in voller 

Länge live in Bild und Ton verfolgen. Die Bild- und 

Tonübertragung der virtuellen Hauptversamm-

lung und die Verfügbarkeit des HV-Portals kann 

nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund 

von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Tele-

kommunikationsnetzes und der Einschränkung 

von Internetdienstleistungen von Drittanbietern 

Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesell-

schaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann 

daher keine Gewährleistungen und Haftung für die 

Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der 

in Anspruch genommenen Internetdienste, der in 

Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der 

Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum 

HV-Portal und dessen generelle Verfügbarkeit über-

nehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine 

Verantwortung für Fehler und Mängel der für den 

Einladung zur Hauptversammlung
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Online-Service eingesetzten Hard- und Software 

einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleis-

tungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. 

Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, 

frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten 

zur Rechtsausübung, insbesondere zur Ausübung 

des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es 

Datenschutz- oder Sicherheitserwägungen zwin-

gend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter 

der Hauptversammlung vorbehalten, die virtuelle 

Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz 

einzustellen.

Information zum Datenschutz 
für Aktionäre
Die VSM AG verarbeitet als verantwortliche Stelle 

personenbezogene Daten (Name, Wohnort, ggf. 

E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, 

Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) 

auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, 

um Ihnen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen 

der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Ver-

arbeitung Ihrer Daten ist für Ihre Teilnahme an der 

Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechts-

grundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1c) DSGVO.

Für das Anmeldeverfahren sowie für die Ausrich-

tung der Hauptversammlung setzt die VSM AG 

Dienstleister ein. Diese erhalten nur solche Daten, 

die für die Ausführung der beauftragten Dienstleis-

tung erforderlich sind und verarbeiten die Daten 

ausschließlich nach Weisung der VSM AG.

Die Daten werden nur für den beschriebenen Zweck 

verwendet und auch nur so lange gespeichert, wie 

es für den Zweck erforderlich ist.

Sie als Aktionärin bzw. Aktionär haben bei Vorliegen 

der gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeiti-

ges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, 

Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der 

Verarbeitung Ihrer Daten, sowie ein Recht auf Daten-

übertragbarkeit nach Kapitel 3 der DSGVO. 

Diese Rechte können Sie gegenüber der VSM AG 

unentgeltlich über die E-Mail-Adresse 

hauptversammlung@vsmabrasives.com

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend 

machen:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 

Fabriken AG

Hauptversammlung

Siegmundstraße 17

30165 Hannover

Telefax: +49 511 3526 124

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

erreichen Sie unter:

datenschutz@vsmabrasives.com

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 

DSGVO zu.

Hannover, im Juli 2022

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 

Fabriken Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –
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